
Kung (»Lutherische Monatshefte« Marz 1987) artet auf einen Johannes
XXIV

Ausklang
1Dem i1st 11UT och hinzuzufügen, WAas der evangelische Christ wieder ach-
lesen sollte die Akten ber das Verhör Luthers durch Cajetan 1in Augsburg

IS, Luthers Hauptschriften 4 US dem Jahr 520, die Contessio Augustana
VOI 3 und die Protestation VO:  a Speyer eın Jahr vorher.
er gegenwartiıge Papst hat nicht INSONST in seinem Wappen die

abgeschaffte dreistufige ]I1ara und das grofße für arla.

ans-Ludwig Slupina, Brahmsstr. 4., 600 Wuppertal

DIE RWERFUNGEN DE  e- FORMA TIONS-
RET LTREFFEN SIE OCH DE
KUMENISCHE PAR

merkungen ZUT Dokumentation des Okumenischen Arbeitskreises
evangelischer und katholischer Theologen: »Lehrverurteilungen kirchen:
trennend?

Von Wolfgang Bıenert

Am Januar 1986 veröffentlichte die (‚;emelnsame Ökumenische KOm-
M1SS10N, die 1 Herbst 1980 1 usamme:  ang mi1t dem Besuch VO  a aps
ohannes Paul 1n der Bundesrepubli Deutschland aus Vertretern der
Deutschen Bischofskonterenz, des Vatikanischen Sekretarilats für die E1ın

Ökumenischer Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen, Lehrver-
urteilungen kirchentrennend? 'eil Rechtfertigung, Sakrament und Amt 1m e1ıt-
alter der Reftormation und heute, hg arl Lehmann und Wolthart Pannenberg
Dialog der Kirchen 4), Freiburg (Herder un: (GOttingen |Vandenhoeck Ru-
recht) 986 Die ın Klammern beigefügten Seitenangaben beziehen sich auf diesen
Band Die angekündigten, ber bisher noch nicht erschienenen Bände I1 und I11
sollen die Vorarbeiten dokumentieren.
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eıt der Christen und des ates der Evangelischen Kirche 1in Deutschland
gebildet worden Wal, überprüfen und untersuchen, die 1
16 ausgesprochenen wechselseitigen Verurteilungen den damaligen
Partner trafen und ob S1e den heutigen Partner och reiften (vgl 188]),
ihren »Schlufßbericht« IS 187-—-196|). arın wird zugleich die Bıtte die
jeweiligen Kirchenleitungen ausgesprochen, »„verbindlich auszusprechen,

die erwerfungen des 16 Jahrhunderts den heutigen Partner nicht tref-
ten, insofern seine Lehre nicht VO  =) dem Itrttum bestimmt 1st, den die Ver-
werfung abwehren wollte« IS 195) { Iie Kommıssıon ezieht sich darın
ausdrücklich auf 1ne Studie, die der Okumenische Arbeitskreis evangeli-
scher und katholischer Theologen auf ihre Bıitte hin zwischen 1981 und
1985 erarbeitete und legt zugleich »dieses wichtige Dokument der Deut-
schen Bischotskonferenz und dem Rat der Evangelischen Kirche 1n
Deutschland mıt der Bıtte VOTL, CS prüfen und konkrete Folgerungen
daraus für die Urteile der Kirchen übereinander ziehen« IS 19

Be1 diesem Arbeitskreis handelt CS sich einen Kreıs ökumenisch
aufgeschlossener und engaglerter römisch-katholischer und lutherischer
Theologen und Kirchenleute, der lirz nach dem Zweıten Weltkrieg gegrun-
det wurde 1946| und der seiner Gründer Lorenz Kardinal ager und
Bischof Wilhelm Stäahlin auch als »Jäger-Stählin-Kreis« ekanntOI-
den 1st heute geleitet VO  a} Hermann Kardinal Volk und Bischof ermann
Kunst) und der uUurc sSeEe1INe e1ıt den VCISANSCHCH ahrzehnten ohne
Zweitel Frhebliches ZUIT Verständigung zwischen den Kontessionen eige-
tragen hat Fur die 1er gestellte Aufgabe wurde allerdings durch Vertreter
der reformierten Kirche und Theologie erganzt. Otfttensichtlich sollten
diesem Prozefß ökumenischer Verständigung, bei dem Landesbischof
ohse, dem amaligen Ratsvorsitzenden der EKD), eiıne Art Leuenberger
Konkordie vorschwebte?, VOI Anfang alle Mitgliedskirchen der mıiıt
ihren unterschiedlichen Ausprägungen des retormatorischenesbeteiligt
se1nN.

Auf die Studie dieses Okumenischen Arbeitskreises S 19—169) ezieht
sich also der Schlußbericht der (‚egmeiınsamen Okumenischen Kommıiıssıon
und erhebht ih: ZARE Grundlage für den weıteren Weg der Verständigung
7zwischen den rchen Schlußbericht« und „»Studie« gehören also ZUSam-

Vgl EL In einem Brief der beiden Vorsitzenden der Gemeinsamen kume-
nischen Komm1ss1on, Landesbisch: Lohse un! Joseph ard Ratzınger, VO

Junı 1981 den Okumenischen Arbeitskreis heißt »[Jer Weg, der ın der Leuen-
berger Konkordie zwischen lutherischen und reformierten Kirchen begonnen worden
1St, müßte eine entsprechende Fortsetzung zwischen den reformatorischen Kirchen
und der römisch-katholischen Kirche finden« N 79)
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INCN, stehen aber 1n einem dialektischen Verhältnis zueinander, insotern
der Schlußbericht« die »Studie« einer ersten Interpretation unterzieht und
1 auch eıgene Akzente Be1 naherer Betrachtung lassen sich
inhaltliche Ditffterenzen erkennen), die sich nicht allein 4AUusSs der unterschied-
lichen Aufgabenstellung und den verschiedenen Adressaten erklären las-
SC  5 ESs verstärkt sich vielmehr der Eindruck, da{ß sich während der Arbeit
den Dokumenten eränderungen VOIl grundsätzlicher Bedeutung 1mMm Hın-
blick auf Aufgaben und Zielvorstellungen vollzogen möglicherweise be
eintlufßt HIC Ertfahrungen 117 Zusammenhang miı1t dem Problem der 1rC
liıchen Rezeption der 508 ima-Erklärung ber aufe, Eucharistie und Amt
VO Januar 1952 die eine offizielle Anerkennung der vorgelegten rgeb-
n1ısse durch die Kirchen 7zusätzlich erschweren dürtte

Solche eränderungen werden bereits sichtbar ın den jeweiligen ber-
schritten für das Projekt: [Der Auftrag der (‚emelınsamen Okumenischen
Kommıissıon den Okumenischen Arbeitskreis W AaT überschrieben: »DIie
erwerfungen 1n den retormatorischen Bekenntnisschriften und Lehrent-
scheidungen des TICHTET Konzils, die den heutigen Partner nicht mehr
treffen« S FA Dıie Kommıiss1on ging also ursprünglich davon AaUs,
»diese sogenannten Verwerfungen ach allgemeiner Überzeugung nicht
mehr den heutigen Partner« retfen S 179) 1e5€eSs urie jedoch nicht 1L1UT

prıvate Überzeugung bleiben, sondern MUSsSse VO den Kirchen verbindlich
festgestellt werden. Der Okumenische Arbeitskreis gab selner Studie die
Überschrift: »IDIie Verwerfungsaussagen 1n den reftormatorischen Bekennt
nisschritten und 1n den Lehrentscheidungen des Konzils VO  w Irıient: Treften
S1€e och den heutigen artner‘ « Was die (jemelinsame Okumenische KOm-
1S5S107N offenbar Uunftfer dem Eindruck des »denkwürdigen, die ökumeni-
sche Verbundenheit 1n erfreulicher Weise ausdrückenden Gesprächs« ZWI1-
schen aps Johannes Paul IL und dem Rat der EKD 1mM November 1980 1ın
a1ınz IS 188) anfangs och für eiıne selbstverständliche Voraussetzung
1elt und als Aussage formulierte, die VO Okumenischen Arbeitskreis 1L1UT

och SCHAUCI theologisc. egründen sel, erschien diesem selbst zuneh-
mend als Tage Der »Schlußbericht« spricht 1n SEINET Überschrift 1UTr och
VOI der »Überprüfung der Verwerfungen des Jahrhunderts«. Es 1st 1n ihm
auch nicht mehr VO  e} »sogenannten Verwerfungen« die Rede DIie Beschäfti-
SUuNg mıt der ergangenheit, die »bereinigt« werden sollte, trug spürbar Z
Ernüchterung bei und führte einer ditterenzierteren Beurteilung des
Sachverhaltes

Vgl Hans Vorster, Impuls aus dem Zentrum der Vereinbarkeit? ÖOkumenische
Rundschau 36 1987 49—67
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Der offenbar 1mM Interesse größerer Publikumswirksamkeit VO  a den Verle-
SCIN gewählte Buchtitel »Lehrverurteilungen kirchentrennend?« wirtt
grundsätzliche Fragen auf, die ber das ema hinausgehen, ob die erwer-
fungen des 16 Jahrhunderts den heutigen Partner och rettfen F diesen
Fragen eistet der Band notgedrungen LLUT einen begrenzten Beıtrag. Merk-
würdig i1st allerdings, da{fß der 1ıte der Studie des Arbeitskreises, der die
Aufgabenstellung prazısesten wiedergibt, 1n der Druckfassung Sanz
fortgelassen wurde. Demgegenüber 1st jedoch S  en, da der Band
nicht L1UI die beiden Hauptdokumente enthält, die „»Studie« und den
»Schlußbericht«, sondern darüber hinaus och zusätzliche Intormationen
und Dokumente, die dem aufmerksamen Leser ermöglichen, diesen
bemerkenswerten und notwendigen Versuch ökumenischer Verständigung
zwischen Rom und den protestantischen Kırchen 1n uUu1NnseTeT eıt iın den
verschiedenen Phasen SEINeETr Entwicklung beobachten, auch WE das
Ergebnis der Bemühungen insgesamt einen eher zwiespältigen 1INArucC
hinterläßt, weil die TODIeEemMEe Ende größer erscheinen als Begınn.
och könnte dieser 1 Grunde längst überfällige Versuch kirchen-
geschichtlicher ‚Vergangenheitsbewältigung: nıcht 7zuletzt seliner
unübersehbaren Schwächen, VO  a denen och die Rede se1In muß, und
der zahlreichen Fragen, die CI hervorrulit, HU Schritte ökumenischer
Verständigung einleiten, ın denen das geschichtliche Erbe beider Kirchen
Reichtum und Verfehlungen 1ın Zukunft ffener und nuüuchterner ZUI Spra-
che gebracht würde als bisher

Zuvor aber och e1in kurzerHauf den Band selbst: In einer Einführung
S O> 1 berichten zunächst die Herausgeber des Bandes, Karl Lehmann und
art annenberg, zugleich theologische Leıiter des Okumenischen Ar-
beitskreises, ber Entstehen und erden der Studie, die VO  a drei Arbeits
SIupPCH unter Beteiligung VO  w insgesamt tünfzig Theologen vorbereitet und
In großer Einmütigkeit WE auch nicht einstiımm1g verabschiedet
wurde den Themen

Rechtfertigung (Glaube Taufe Buße], Vorsıtz e  ann;
Sakramente allgemein und besonders Herrenmahl), Vorsıitz: Schnei-
der;
Amt (einschließlich der ekklesiologischen Voraussetzungen und der Fra-

ach chrift und Tradition], Vorsıiıtz annenberg
Es olgt dann der Abdruck der »Studie« S 19—169], die sich aus acht

Einzeldokumenten usam_mensetzt: JS Einleitung (Die zwischen der IO-
misch-katholischen Kirche und den Kirchen der Retormation stehenden
Verwerfungsaussagen des 16 Jahrhunderts, 19—33|; Rechtfertigung
(Die Rechtfertigung des Sünders, ya : mıiıt einem Exkurs ber „Recht-
ertigung, Taute und Buße«, 63—73|; Sakramente ‚ Allgemeine Sakra-
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mentenlehre 77 88); 4 Eucharistie/Abendmahl{(S 89—124|; Firmung/
Konfirmation IS 125 132]; Krankensalbung S 133 140]; Ehe
IS I4I 6); AMLTL (Zu den kontessionellen Gegensätzen der Lehre VO

geistlichen Amt 57-—169) ber alle acht Einzeldokumente wurde SC-
sondert abgestimmt WIC das beigefügte rgebnis der Abstimmungen
IS 1701 und gewissen.  t wird auch notliert da{fß Prof Slenczka
Unterschrift samtliche Einzeldokumente nachträglich zurückzog,
weil bestimmte Ausführungen den Dokumenten „»Ehe« und »Amt«
aus grundsätzlicher UÜberzeugung nicht mM1ıtzutragen ermochte Es spricht
für die Ottenheit Umgang miteinander dafß solche Ditferenzen nicht
verschleiert un auch die ablehnenden Stimmen notIert werden Beigefügt
1STt auch C1NC Liıste der Mitglieder des Okumenischen Arbeitskreises bzw
derer die der Entstehung der »Studie« mitgewirkt en S DF} 174)
Das anschließende Abkürzungsverzeichnis S macht auft Weıise
och einmal auf Cc1MN Grundproblem der »Studie« autmerksam näamlich die
Verbindung der ‚Aufarbeitung: der Verwerfungen 4 US der Retormationszeit
MmM1t der erprüfung der Rezeption ökumenischer Konvergenztexte der
Gegenwart I )as Abkürzungsverzeichnis vereıin1ıgt fast gleichgewichtig Hın:

auf Schriften 4US der Reformationszeit M1 olchen auf »Dokumente
wachsender Übereinstimmung« 4 UusSs der Okumene Autschlußreich 1sSt
auch die mitabgedruckte Dokumentation ZUT Entstehung der „»Studie«
S 77-187) Den Abschlufß bildet der Schlußbericht der Gemeinsamen
Okumenischen 0OMM1SS10N S 187—-196|). In diesen Texten spiegeln sich
die Stationen der Entwicklung wider aber auch die Grundprobleme VO:  5

denen die Herausgeber des Bandes ihrer Einführung berichten und VO  ;

denen NUun och SCHNAUCI die Rede SC1H mu{

Aufhebung der gegenseıtıgen erwer  gen?
Als sich Herbst 1980 die höchsten Repräasentanten der römischen Kirche
und der EKD a1nz trafen, schien die ökumenische Sonne die Schatten
der ergangenheit we1lt vertreiben, da{fß die gegenselt1gen Verwerfun
SCH A4Aus der Reformationszeit WIC Überreste 4AUus der eıt kontessionalisti-
scher Enge aussahen die den Weg mehr kirchlicher Gemeinsamkeit
unnot1g behinderten Keıner der Vertreter der mochte be1i dieser ele
genheit darauf ehaftet werden, da{fß den Bekenntnisschritten der aps

Vgl eyer Urban Vischer Hg Dokumente wachsender Überein
MM Samtliche Berichte un! Konsenstexte interkontessioneller Gespräche auf
Weltebene 193 1982 Paderborn/Frankfurt 1983
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als Antichrist und die esse als Greuel und Abgötterei bezeichnet werden
oder Sal 1n dieser oder ahnlicher e1se ber den ökumenischen Partner
sprechen. ESs schien der Zeit. diese Hindernisse als überholte eugn1sse
der Vergangenheit ndlich beseitigen.

Was aber manchem zunachst mehr als e1n Sprachproblem erschien, C71-

W16€eS sich bei naherer Betrachtung als e1iInNn schwieriges und dornenreiches
Feld, 1in dem die genannten Außerungen 11UT den Charakter VO  . polemi-
schen Spıtzensätzen aben, zugleic. aber auf tieter ijegende Differenzen
hinweisen. Um die 1 16 1 Zuge kontessioneller Abgrenzung ZUT

Sicherung kirchlicher Eigenständigkeit entstandenen Außerungen besser
verstehen und auf ihre Bedeutung für die Gegenwart hın beiragen kön
NCN bedurfte C555 offensichtlich SCNAUCIKCI historischer und dogmatischer
Klärungen, als zunächst ANSCHOININCN., Der Okumenische Arbeitskreis, der
diese Klärungen übernehmen sollte, W16eSs arüber hinaus schon 1 Septem-
ber 1982 auf eiINe Grundaporie hin, die GT folgendermaßen beschrieb: »[JIIie
Bekenntnisse leiben in Gültigkeit; gleichzeitig treffen sS1e aber nıicht mehr
ın allen Teilen den heutigen Stand der Lehre 1n der anderen Kirche«
S 179 Anders ausgedrückt €l dies: Di1ie gegenseılt1gen Lehrverurtei-
lJungen lassen sich 1n den ugen des Okumenischen Arbeitskreises nicht
intach aufheben, weil dies bedeuten würde, damıit zugleic. die beste-
henden Bekenntnisse aqaußer Kraft gesetzt werden müßten. Man annn edig
ıch darauf hinweisen, da{fß und 1n welchen Bereichen der TE zwischen
den Kirchen der Reformation und der durch das Tridentinum und weıtere
Lehrentscheidungen) gebundenen römischen Kirche inzwischen Annähe-
LUNSCIL erzielt worden sind, und ach weıteren egen ZUT Überwindung der
kirchlichen Spaltung suchen. Das Ziel aber kann nicht die Aufhebung der
Bekenntnisschriften se1N, sondern 11UT e C6 Interpretation, die das
gegenseılt1ge Verständnis fördert, Gemeinsamkeiten herausstellt und Brük-
ken der Verständigung baut, ohne das geschichtliche Erbe überspringen
oder auft andere Weiıse preiszugeben. Nur WenNnn InNnan diese Zielsetzung des
Okumenischen Arbeitskreises 1 Auge behält, die in den einzelnen oku-
mMenten allerdings nicht 1imMMmMer mi1t der gleichen notwendigen Klarheit ZU
Ausdruck kommt, wirda das Ergebnis seliner Bemühungen recht würdi-
SCI können. Dazu gehört auch sSe1IN Bemühen CIM ditferenziertes histori-
sches Urteil, WE CS heißt »Be1 einer Reihe VO  a Verwerfungsaussagen des
16 Jahrhunderts IMUuSsSen WIT heuteJ dafßß S1€e auf Mifsverständnissen
der Gegenposition beruhten. Andere 7zielten auf kirchlich nicht verbindl:;
che Extrempositionen. Wieder andere treffen den heutigen Partner nicht
mehr. Be1 wieder anderen en CcCuec Sacheinsichten einem hohen Ma{

Verständigung geführt Be1l eINIgKECEN Verwerfungsaussagen allerdings aßt
sich auch heute och e1in ausreichender Konsens teststellen«, wobei hin
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zugefügt wird: »Doch i1st fragen, ob s1e allein die Aufrechterhaltung der
Kirchentrennung angesichts des veränderten Verhältnisses der Kirchen und
ihrer Glieder zueinander rechtfertigen können« S 32) Der Schlußbe
richt« alst diesen Nachsatz fort und formuliert insgesamt schärter vgl

189) Bemerkenswert i1st jedoch, dafß beide EXiIe tast übereinstimmend
tortfahren »[Damıt i1st nicht gesagt, dafß WIT uns heute ber die damals
ausgesprochenen Verwerfungen eintach hinwegsetzen könnten. S1e behal
ten die Bedeutung VO  a heilsamen Warnungen sowohl tür die Angehörigen
derjenigen Kirchen, innerhalbh derer s1e ursprünglich ftormuliert worden
sind, als auch für die Angehörigen des eweils anderen christlichen Bekennt-
N1SSES« S 32; vgl 189) Bemerkenswert i1st VOT a  em, da{f(ß die Verwerfun-
SCH beider Kirchen hbeiden Kirchen ZUT Warnung vorgehalten werden. Und
WCCII111 1m »Schlußbericht« beide Kirchen aufgefordert werden, verbindlich
auszusprechen, da{fß die Verwerfungen des 16 Jahrhunderts den heutigen
Partner nicht treffen, insofern (!) SEINE TE nicht VON dem Irtrtum be
stimmt 1St, den die Verwerfung abwehren wollte« S LOSY wird die
Möglichkeit eines solchen Irtums immerhin zugestanden. Es leiben aber
och entscheidende Fragen offen. Vor em ıine klare Bestiımmung
dessen, W Aas gemeıinsamer Grund des Bekenntnisses ist { dıie FEinsicht 1ın die
geschichtliche Bedingtheit theologischer Formeln dürtfte schwerlich auUSTE1-
chen vgl 19} Immerhin wird jedoch festgestellt, auf beiden Seıten
Übereinstimmung arüber bestehe, da ESUS Christus und SC1N Evange-
lium die Quelle, Mıtte und Norm des christlichen Lebens Sind« IS 20)
amı ist zumindest die ichtung des eges angedeutet, auf dem die
Irennung überwindbar erscheint und die sich 1n der Einsicht ausspricht: »Ie
mehr WIT auf Christus zugehen, naher kommen WIT einander« IS

/Zur edeutung der Konvergenztexte

uch die Einbeziehung ökumenischer Konsensus- bzw Konvergenztexte ın
den Proze{ß der Verständigung ber die Verwerfungen 4Us der Retormations-
zeıt gründete anfangs anscheinend in der Überzeugung, auf dem Weg ber
die bereits tormulierten Gemeinsamkeiten zwischen den Kirchen dem Ziel
der kirchlichen Einheit rascher naherzukommen. Nicht zufällig erinnern
die behandelten Themen Rechtfertigung, Sakramente und Amt, die
gleich wichtige und VOI em strıttıge Fragen ber apstamt und Marıen-
dogmen ausklammern, das 508 ıma-Papıer ber aufe, Eucharistie und
Amt VO  w} 1982 Nur das Thema »Rechtfertigung des Sunders« konnte und
durfte nicht ausgeklammert werden, denn auf diesem Artikel steht ach
Luther »alles, das WIT wider den Bapst, Teutfel und Welt lehren und eben«
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und 1111 kann VO  } ihm »nichts weichen oder nachgeben, eı falle Himmel
und Erden oder Was nicht Jeiben will« Dafß dieses Thema
jedoch verbunden ist mi1t der rage ach dem Sinn VO  w Taufe und Buße, ist
unbestreitbar und wird 1ın den Erorterungen darüber auch hinreichend deut-
ıch

Problematisch bleibt aber die Einbeziehung der Konvergenz-/exte
auch des ‚;L1ıma- Llextes: vgl U /; 165| 1ın diesen Verständigungsprozel5,
weil ber ihre Geltung in den Kirchen bisher wen1g arheı esteht Und
inwıewelt die Schwierigkeit bei der Rezeption des ‚Lima-Papiers: 1n den
rchen sich auf die Rezeption der vorliegenden Dokumente uswirken
wird, bleibt abzuwarten. Im Verhältnis den überkommenen Bekenntnis-
SC unterliegen die Konvergenz- Lexte ın jedem Fall eiıner kritischen ber-
prüfung

ES auf, da{ß bereits 1 September 198 be1i der Behandlung der » KON-
ensus-lexte« das Problem der Rezeption erortert und dabei festgestellt
wurde »ES MUuSse unterschieden werden zwischen der Arbeit der Theolo-
SCIL, der kirchlichen Rezeption der VO  - den Theologen tormulierten Konsen-
SUS-  extfe und der Entwicklung des Glaubensbewußtseins ın den (jeme1in-
den Rezeption könne nıicht eintfach VO  aD} oben verordnet werden, wen1g
andererseits die Faktizität des gemeindlichen Bewußfltseins als solche NOT-

matıv sSe1 Rezeptıon verlange einen wechselseitigen Prozefiß zwischen
Theologie, kirchlichem Amt und gemeindlichem Glauben« S 82) Damıt
wird die Geltung der Konsensus- Lexte aber deutlich 1n rage gestellt.

Schwierigkeiten bereitete auch der Vorschlag des damaligen Ratsvorsıit-
zenden, Landesbischof ohse, die Leuenberger Konkordie der reformato-
rischen Kirchen VON 1973 als Vorbild für einNne mögliche Verständigung mıiıt
der römischen Kirche anzusehen. hne Zweitel erscheinen die Probleme
der Verständigung 1er weıltaus größer als dort, das Erbe der Reformation
für alle beteiligten Kirchen VO:  w fundamentaler Bedeutung 1st Immerhin
wird der Leuenberger Konkordie »„»methodisch die Funktion einer nıtial
zündung« IS 14| für die Arbeit des Okumenischen Arbeitskreises zugestan-
den, die »ZUuU einzelnen Annäherungen geführt« habe DIie entscheiden-
de rage ach der posıtıven Bedeutung der reformatorischen Entdeckung
Luthers für die Gesamtkirche auch für die römische, nachtridentinische
Kirche wurde anscheinend nicht gestellt usgangs- und Zielpunkt blie
ben die gegenselt1gen Verwerfungen ın der Reformationszeit, die die Kır-
chenspaltung immer schon Voraussetzen Wıe eine Überwindung der Spal
(ung erreicht werden soll, ohne da{fß zugleic. mıiıt allem Ernst und 1n aller
Nüuüchternheit ach ihren Ursachen gefragt und geforscht wird, i1st M1r
schleierhaft. Und alles Bemühen e1in geme1insames Zeugn1s der Christen
auf der Basıs VOoNn Konvergenzen mu{( lange fruchtlos bleiben,
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solange die befreiende Botschaft des Evangeliums nicht 1NSs Zentrum SC-
rückt wird, VOIl dort 4us SCE1INeE einigende Kraft enttalten. Es könnte
allerdings se1N, dafß auch die Kirchen der Retormation Luthers reformatori-
sche Entdeckung selbst erst wiederentdecken MUusSsen und darum auch
keinen Vorrang VOTI den anderen Kirchen besitzen.

Umgang MIt der Geschichte

[Jer Weg der Geschichte 1st bekanntlich nicht umkehrbar. Darum ist C555

auch nicht möglich, das, W as einmal geschehen 1st und geESagtTt wurde, wieder
rückgängig und ungeschehen machen und 4US der Geschichte tilgen.
Insotern 1st CS auch nicht möglich, Geschichte korrigieren®. Möglich 1st
CS allerdings, einmal gefällte Urteile aufgrund r!fahrung und besserer
Einsicht revidieren. Menschen können sich i1rren und ihren Irrtum einge-
stehen; sS1E können Fehler zugeben, auch WE dies für sS1€e nicht iMmer
leicht 1st die Kirche 1rren annn oder ob sS1e 1ın ihren Entscheidungen
untfehlbar 1St, gehört den Problemen, die die Kirchengeschichte VO  - ihren
Anfängen begleiten. Lehrt und spricht S1Ee aus der Kraft des Heiligen
Geistes, IMU: S1€e als unftehlbar gelten. Da aber Gottes (Ge1lst den Menschen
nicht verfügbar i1st und auch nicht einfach ein bestimmtes Amt gebunden
werden kann, kann sich auch die Kirche 1n ihren Entscheidungen ırren.

Es gehört den schmerzlichen Erfahrungen des konfessionellen Zeital-
ters, da{fß 1ın ihm alle Kirchen jede für sich 1n Anspruch nahmen, die
Wahrheit kennen und ber sS1e verfügen. Und CS bedurtfte eines langen
geschichtlichen eges, der VOIl jegen, Le1d, Ha{ und gegenselt1gen Ver-
dammungen gezeichnet 1St, ehe die verschiedenen Kirchen der Einsicht
gelangten, da{fß die Unterschiede nicht 1L1UTI tTeNNeEN uUussen und Auswels des
iIrtums der anderen Seite sind, sondern dafß sS1e auch bereichern können,
bzw da{fßß die Wahrheit 1ın Christus größer ist; als dafß eine der bestehenden
Kirchen s1e für sich allein beanspruchen dürfte Ist dort, diese Erkennt-
N1Ss sich durchsetzt, können CHE Einsichten ber das Wesen der Kirche
Christi entstehen und wachsen, die ! ermöglichen, die Grenzen der Kontftes-
s1ionalıität überwinden und ach egen der Gemeinsamkeit suchen.

Damıit ist die Geschichte aber nicht intach aufgehoben und überflüssig
geworden. Erfahrungen, insbesondere bittere un!: leidvolle Erfahrungen,
lassen sich nicht ıntach auslöschen, auch nicht die Erinnerung die

Vgl azu Erwın Fahlbusch, Über einen Versuch, Geschichte korrigieren,
Materialdienst des Kontfessionskundlichen st1tuts Bensheim 38 1987])
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gegenselt1gen Verwerfungsurteile, Luthers Außerungen ber des » Pap-
SteSs Iyranne1« und das »Papsttum Rom, VO Teutel gestiftet« 1545)
oder die Polemik der Gegenseılite gegenüber Luther und den ängern
der Reftormation. Insotern ist die VOIl Lohse geäußerte Kritik der
Außerung VO  w chwarz »Wır sind nicht interessiert den polemischen
Zuspıtzungen des theologischen Urteils, denen sich Luther in se1ıner
Sıtuation genotigt sah«®6 berechtigt. Daran andern auch die Einsichten ın
Sprache und Mentalität des 16 Jahrhunderts mıiıt ihrem bekannten Grobia-
N1ıSMUS wen1g Luthers Außerungen aber lassen sich auch nicht dadurch
überwinden, da{ß eine kirchliche Kommıssıon UÜnNSGTIETr Tage feststellt: »|Jer
aps i1st nicht der Antichrist« vgl 167), ohne ach Luthers Gründen
iragen. Umgekehrt zeıgen aber die 1n we1lse VO  z chwarz auf die
Bestımmungen des CX Iurıs Canoniıcı VO  w} 1983 ber das Beicht- und
Bußsakrament, W1€e groiß die sachlichen Ditferenzen zwischen Rom und den
protestantischen Kirchen 1imMmer och sind.

So sehr sich die Kommıssıonen bei der Erarbeitung der vorliegenden
Dokumente auch bemüuht aben, den Einsichten iın die Geschichte
gerecht werden und Wege gegenselt1igen Verstehens tinden, Je
doch aur da{fß wel wichtige Bereiche sorgfältig werden. Der eıne
etr1iiit die rage ach den Ursachen der Reformation und der Entstehung
kontessionell bestimmter Kirchen, denen nicht 1L1UT die Kirchen der
Retormation gehören, sondern ach Aufstellung der ‚Protessio Tridentina:

auch die römische Kirche rechnen 1St. Zu den Ursachen, die dazu
führten, i1st nicht 7zuletzt die trühe Verurteilung Luthers durch Rom
zählen, der dann sogleic. die Reichsacht folgte Daiß Luther ach patmıt-
telalterlichem Vorbild 1m aps den Antichrist sah, hing auch damit 111-

INCN, da{fß dieser 1ın seinen ugen das Evangelium gewaltsam unterdrük-
ken versuchte. Da Luther sich für die Freiheit des Evangeliums ebenso
leidenschaftlich auch gegenüber den »Schwärmern« 1mM eıgenen ager e1N-
SCTZLE, sollte el nıicht VEISCSSCH werden.

Der andere Bereich, der iın seliner grundsätzlichen Bedeutung weitgehend
ausgeklammert wird, auch Wenn 1n den Einzeldokumenten vieles dazu
geSagt wird insbesondere 1mM Hinblick auf CHE wissenschaftliche Er-
kenntnisse und Einsichten betrifft die augenblickliche Sıtuation des
Verhältnisses der Kirchen zueinander, 5 eine Bestim-
INUNg des historischen Standortes auf dem Hintergrund der geschichtlichen
Entwicklung der Kirchen ach der Reformation. Mıiıt ec erinnert der

Reinhard Schwarz, Was gilt noch VO  - den antirömischen Verwerfungen der
Reformation? Luther (1986]60—65 (Zitat 64) und Bernhard Lohse, Bemerkun-
SCH dem Beıtrag VO  -} Reinhard Schwarz, ebda 143—148
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„»Schlußbericht« ZWaT die Erfahrungen geistlicher Gemeinschaftt ZUT eıt
des Kirchenkampfes und der eıt ach dem Zweıten Weltkrieg S 1874)
ber wichtig diese Erfahrungen tür die Bemühungen eın besseres
Verständnis füreinander und für mehr ökumenische Gemeinschaft der Kır
chen nicht 1U für die unmittelbar davon Betroffenen Sind, die Fest-
stellung, dafs sich das Verhältnis zwischen beiden Kirchen gegenüber frühe-
FL Zeıten verändert hat, genugt nicht. Wichtig ware c5 WI1ssen, WdS sich
verandert hat und WOTr1In heute UÜbereinstimmung esteht und WOTr1ın der
DISSENS, der den Weg mehr Gemeinsamkeit behindert. Immerhin kön:
nNnen un: wollen die vorgelegten Dokumente ihren Beitrag dazu eisten. Und
c5 verdient Beachtung, dafß sich beide Seiten offensichtlich als ‚Kirchen:
anerkennen. Ja aber die Probleme der Ekklesiologie, des Papsttums und der
Mariendogmen bisher och nicht näaher behandelt wurden, leibenzentrale
Fragen unbeantwortet.

ZuUr VerbinAdlichkeit kirchlicher Lehren tscheidungen

Dı1e größte Schwierigkeit 1 Umgang mı1ıt den kirchlichen Lehrverurteilun-
SCH der Reformationszeit ergibt sich 4AUS der rage ach ihrer Verbindlich-
eıt { dıe Einsicht in die Geschic  ichkei kirchlicher Außerungen hebt
ihre Verbindlichkeit Ja nicht einfach auf Und CS ware 1n der L:at nicht
aufrichtig, S1Ee « un! sSe1 CS 1 Interesse ökumenischer Gemeinschaft
»gleichsam verstauben lassen« oder S1€e »m1t Stillschweigen überge-
hen« S 12) W)as gilt für katholische Theologen, für die die ottiziellen
Entscheidungen des Konzils VO  - Irıent ZU. verbindlichen Lehrbestan:
gehören, w1e auch für evangelische Pfarrer, die bei ihrer Ordination auf die IS
geltenden Bekenntnisschritten feijerlich verpflichtet werden.

Und doch besteht e1in wesentlicher Unterschied 1mM Verständnis der Lehr-
verpflichtung auf beiden Seıiten. Fın evangelischer Pftarrer wird bei SeEeEINeETr
Ordination verpflichtet ZUTI »Verkündigung des Evangeliums VOIl EeSUS
Christus, WwW1e csS ın der Heiligen chrift gegeben und 1m Bekenntnis TiSCtTETF

evangelischen Kirche bezeugt 1St«. DIe Bekenntnisse der Kirche sind ach
evangelischem Verständnis lediglich abgeleitete Norm, bezogen auf die
Heilige chrift vgl BSLK 767 {f} Verpflichten 1St allein Gottes Wort, W1e
6S 1in der Heiligen chrift gegeben 1st, nicht aber jeder einzelne Satz 1n den
Bekenntnisschritten. Mıt Recht betont Frieling »Solchen Bekenntnis-
fundamentalismus hat der Protestantismus nıe gekannt.«7 Entscheidend

Reinhard Frieling, Bekennen un! Verwerten, Materijaldienst des Kontftessions-
kundlichen Instituts Bensheim 38 — 1987) An 1ıta:
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ist, »das Evangelium reiın gepredigt und die eiligen Sakrament lauts des
vangelii gereicht werden« (CA VIL, BSLK Wo dies geschieht, 1st ach
evangelischem Verständnis Kirche un! katholische Kirche. Diıies ent-

spricht zugleic. altkirchlichem Verständnis. IIenn die altkirchlichen Be
enntnisse und Dogmen wollen nichts anderes ZU Ausdruck bringen als
den Glauben, den die bezeugt ZUT Ehre Gottes, aber auchZAbwehr
VO  wn Lehren, die diesen Glauben vertälschen oder ihm entgegenstehen.

ach katholischem Verständnis gilt jedoch jede teierliche Verlautbarung
des kirchlichen Lehramtes als untehlbare TE der rche, bei der die
Leıtsatze verpflichtend sind. Wer S1€e verletzt, vertällt dem kirchlichen Ana-
thema. Allerdings CMNNCH die lehrverpflichtenden ( anones des Tridentin-

keine amen Es bleibt offen, ob der Angesprochene die verurteilte
Te teilt oder nicht uch hierfür gibt C555 1n den Konzilsentscheidungen
der ten Kirche Vorbilder. Dabei werden oft Extremformulierungen DC-
wählt, die nicht unbedingt bestimmte Personen AaUSSICNZEN wollen, SO11-

dern bestimmen, welche Lehren nicht mehr miıt dem Glauben der Kirche
übereinstimmen. S1e markieren damit zugleic. die (‚renzen der Kirche,
aufßerhalb derer eın eil gibt

Fur evangelisches Verstäandnis 1st entscheidend, Kirche und FEvan-
gelium zusammenbleiben, bzw ob das, WAas die Kirche lehrt und Cur, miı1t
dem Evangelium übereinstimmt. uch das Verständnis der Bekenntnis-
schriften, Ja diese selbst und nicht 1LLUT en und Lehre der Kirche
unterliegen diesem Beurteilungsmaßstab. Ausgangspunkt ist dabei die
Lehre der chrift S1e ist »der eINZ1Ig Richter, Regel und Richtschnur«

768) für Predigt und Lehre der Kirche Was bleibt, 1st die rage ach ihrer
richtigen uslegung. ach katholischem Verständnis entscheidet arüber
das Lehramt der Kirche, ach evangelischem i1st 65 entscheidend, da{fß der
gekreuzigte und autferstandene Christus als der alleinige Heilsmittler VeJI-
kündet wird. Dı1e Reformation bindet also den altkirchlichen Satz des Bı
schots yprlan, da{fß c5 außerhalb der Kirche eın eil gebe, zurück das
biblische Bekenntnis Jesus Christus, wonach 1n dessen amen allein das
eil der Welt beschlossen iegt vgl Apg. 4, I2

ach katholischem Verständnis 1st die Kirche selbst, die 1n der Voll
macht des (Ge1lstes ın der ununterbrochenen Kontinuiltat mıt den Apo-
steln unfehlbare Lehren verkündet. WAar 1st das Lehramt Schrift und
Tradition ebunden, ist aber 1n se1ıner Entscheidung jeglicher Kritik VO  3

aufßen letztlich auch der Kritik IrC die ibel, weil ber ihre
uslegung selbst entscheidet. An dieser Stelle entzündete sich die Kritik der
Reformation, und dieser Stelle 1st auch heute och keine überzeugende
IC der Verständigung zwischen den Kirchen erkennbar auch 1n der
vorliegenden Dokumentation nicht
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An dieser Stelle wird auch och einmal deutlich, W1e unterschiedlich
beiden Kirchen der Begriff » Verbindlichkeit« verstanden WIrd. Was euU:
tet N dann aber, WE auf diesem intergrunelKirchen 1mM Schlußbe:
richt« aufgefordert werden, »Verbindlich auszusprechen, da{fß die Verwer-
fungen des 16 Jahrhunderts den heutigen Partner nicht treifen, insotern
sSeE1INeEe Lehre nicht VOIl dem Irrtum bestimmt 1St, den die Verwerfungwe
C  5 wollte« S 195

Fragen ZALT.: Methode

uch hierzu 11UT ein1ıge kurze Anmerkungen grundsätzlicher Art [)as
thodische Grundproblem der vorgelegten „»Studie« ergibt sich 4Uus der Auft
gabenstellung Urc die (emelinsame Okumenische Komm1ss1on, die den
Okumenischen Arbeitskreis ursprünglich damit beauftragte, herauszufin-
den, » daß die erwerfungen des 16 Jahrhunderts den heutigen Partner
nicht mehr treiffen«. [)as rgebnis stand also VOTI der Untersuchung bereits
fest, ftehlte L11UI och die wissenschaftliche Begründung. Eın olches
Verfahren 1st bereits 1 Ansatz problematisch. Wer die »Berein1gung der
Vergangenheit« S 178) wirklich anstrebt, der mu{l diese nicht 1L1UT kennen,
7: muß sich ihr auch tellen und ZWAAaTl einem fftenen und ehrlichen
Dialog, 6r mu{( sich VOIl ihr auch 1n rage tellen lassen.

DI1ie Gemelinsame Okumenische Kommıissıon belastete die Arbeit des
Okumenischen Arbeitskreises och zusätzlich ir den Auftrag, Cr SO
die 508. „Konsensus-Texte« mi1t 1n sSeE1INE Überlegungen einbeziehen, und
verstärkte damit den Druck, die Unterschiede möglichst ger1ing, die (Ge-
meinsamkeiten dafür größer erscheinen lassen. Erleichtert wurde
dies zugleic. dadurch, da{ß besonders kritische Fragen ZUT Ekklesiologie,
A Papsttum und den Mariendogmen ausgeklammert bzw 1Ur
Rande mitbehandelt werden ollten

[Jer Okumenische Arbeitskreis ahm den Auftrag ‚WAarTr d. anderte aber
die Zielsetzung, indem ß untersuchte, » 1n welchem Majs Verwerfungen des
L6 Jahrhunderts den heutigen Partner nicht mehr treffen« IS T5} Dazu
entwickelte ecT methodische Fragestellungen, die die einzelnen Satze darauf-
hin untersuchen, Wen s1€e gerichtet ob s1e die gemeınte OS1-
tion korrekt traten oder nicht, ob damit evtl auch der heutige Partner och
getroffen wird und welche Bedeutung die och verbleibenden Unterschiede
für das gegenwart1ıge Verhältnis der Kirchen zueinander och besitzen vgl

15} Entsprechen ditfferenziert fallen die Untersuchungen des Arbeits-
kreises dUus, vermitteln dabei durchaus wertvolle Einsichten In den Diskus-
S10NS- und Erkenntnisstand der gegenwartıgen wissenschaftlichen Theolo-
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DIE auf beiden Seıiten, bewegen sich jedoch 1n dem gesteckten Rahmen
irgends aber wird die retormatorische Entdeckung Luthers als Heraustor-
erung die eigene Posıtion oder die des Partners empfunden. ESs werden
Satze und Auffassungen miteinander verglichen, hermeneutische Reflex1io-
NC angestellt, Wege des gegenselt1gen Verstehens gesucht, aber der jeweili-
SC historische Kontext der Außerungen 1e] wen1g£g beachtet und berück
sichtigt, da{iß sich die Posıtıon der Retormation schrittweise entwickelt hat
nicht 11UTI ın Abgrenzung gegenüber Rom, sondern auch gegenüber dem
»Schwärmertum« und daf(ß auch die Gegenseite ihre Lehre nicht zuletzt 1n
Auseinandersetzung mıiıt der Retormation entwickelt und nachträglich fest-
geschrieben hat Luthers Kritik richtete sich bekanntlich die vortridenti-
nische Kirche, und die Ausbildung der Bekenntnisschriften und der Kontes-
sionskirchen i1st erSt das rgebnis der Kirchenspaltung nicht umgekehrt.

Luthers reformatorische Entdeckung VOIl der Rechtfertigung des unders
allein durch den Glauben ESUS Christus unabhängig VO  - jeder weılteren
Mittlerinstanz aber hat nicht 1LUTI die Kıirche des Jahrhunderts entschei-
dend verändert. In ihr steckt 1ne bleibende Herausforderung Kirche und
Theologie insgesamt ber die TEeENZEN der Kontessionen hinweg. Und LU
WCNnNn sich die Kirchen der Gegenwart und das gilt nıicht zuletzt auch für
die protestantischen Kirchen dieser Herausforderung stellen und Luthers
Entdeckung und se1ıne racdıkalje Hinwendung ZUI chrift als Beıtrag tür die
Gesamtkirche erkennen, wird auch sSe1ın ökumenischer Beıtrag sichtbar.
Denn Luther selbst verstand sich als egweılser auf Christus hin, 1n dem
allein die Einheit der Kirche iegt, die nicht VO  m Menschen hergestellt
werden annn

Der Bbeltrag der »Studie« für den Weg der Okumene

Auf den ersten Blick kann der Eindruck entstehen, als sSE1 der J1eT vorgelegte
Versuch ökumenischer Verständigung letztlich gescheitert, denn S: wirtft

SeEINeET intens1ıven Bemühungen mehr TODICINE auf, als löst ber
CS könnte se1InN, da{fß gerade adurch einNner heilsamen Ernüchterung
beiträgt 1m Hinblick auf die bisherigen Versuche, zwischen den Kirchen
mehr ökumenischer Gemeinschaft gelangen. In gewlsser Weılse markiert
A 8 einen Wendepunkt 1n diesen Bemühungen, weil ß sich ach den Versu-
chen, ber Konsensus- Texte und dann ber Konvergenz- L’'exte mehr
Einheit gelangen, erstmals gezielt der Geschichte zuwendet. War CI-
scheint der 1er gewä. Weg, die ergangenheit »aufzuarbeiten«, schon
eshalb problematisch, weil 6} die Geschichte selbst nicht
nımmt und s1e als Herausforderung die Gegenwart empfindet. ber DE
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WEe1S auf die Notwendigkeit hin, sich dem überkommenen Erbe miı1t al]
seinen Schwierigkeiten tellen

|dıe TODIEeMEe bei der Rezeption des »Lima-Papiers« Hrc die Kirchen
beruhen Ja nicht zuletzt darauf, da{fß dieser Konvergenz- Lext die geschicht-
ich gewachsenen Realitäten iın den Kirchen überspringt und adurch erst
recht die Fragen ach der Je eigenen kontessionellen Identität 1Ns Bewußt-
se1n rückt I dıie rage W as eint unNns 1n der ökumenischen Gemeinschatft?
1st untrennbar mıt der rage verbunden ach dem, W 4As uns trenntft und WOTr1ın
diese Irennung begründet ieg | S könnte se1IN, daf(ß miıt der rage ach der
Geschichte auch ein Generationenwechsel 1m Bereich der Irager der Oku
menischen Bewegung verbunden ist Fuüur die nachwachsende (‚eneratıon
sind ökumenische Erfahrungen fast schon ıne Selbstverständlichkeit, die
nicht mehr sind VO  5 der Entdeckung geistlicher Verbundenheit 1m
geme1insamen Kampf den Nationalsozialismus ber bestehende
Konfessionsgrenzen hinweg. Um deutlicher empfindet 1E die 1imMmMmMer
och bestehenden Grenzen zwischen den rchen un!: ragt ach ihren
Ursachen, aber auch ach der eigenen geschichtlich gewachsenen Identität
und ach dem, WAas davon och gilt

Damıt 1st mıiıt em C  TUC. die rage ach der Geschichte gestellt
einerse1lts, auf diese e1se sich selbst un den Partner 1n der Okumene
besser 1n seiner E1ıgenart, 1in seinen Fragen, aber auch seINeEN Befürchtungen

verstehen andererseits aber auch, A4Uus der Geschichte und mıiıt der
Geschichte ach gemelınsamen, die TeNZeEeN überwindenden Wegen
suchen. Dabei können nd dürtfen die schmerzlichen Erfahrungen der KI1r-
chenspaltungen mıi1t ihren Folgen nicht ausgeklammert werden. 1eimMenr
gilt C5S, ın er Nüchternheit und gegenselt1ger Oftenheit ach ihren Ursa-
chen forschen und fragen, W as davon heute och gilt

Hıerzu eistet der. vorliegende Band aller Kritik einen ersten

wichtigen Beıtrag auch dadurch, dafß 1er 1m Bewulßlitsein ökumenischer
Verbundenheit der Versuch nfe  IMMe  5 wurde, sich diesen schwierigen
Fragen mıt allem TNSt tellen Und Wenn zutrifft, W as Ende des
Dokuments ber die Rechtfertigung gesagt wird: „Heute jedenfalls haben
e1! Partner gelernt, einander selbstkritisch zuzuhören« S 74), dann ware
der entscheidende chritt bereits Für den weılteren Weg nthalt
der Band ber eine Reihe VO  5 Sachklärungen Einzelfragen hinweg
ein1ıge WE auch eher verstreute Hınvwelse. Gelegentlich wird namlich

ber die eıt der Reformation hinaus auf Erfahrungen der ten Kirche
verwlesen, z B bei der rage des Bußsakraments IS 70]), ZUr Eucharistie
S 98; 112} aute und Firmung S 127) und ZUT Amtsfrage IS 163) Und
für eine historische Interpretatiıon der tridentinischen Rechtfertigungslehre
wird als hermeneutischer Grundsatz tormuliert: »Im Zweitel für die
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Auffassung, die naher bei Augustinus steht« S 47) Wıe imMmMer 11a diesen
Grundsatz auch deuten INa SE verweıst doch Ar besseren Verständnis
auftf eiıne altere, Ja die altkirchliche Tradition, der sowohl die römische als
auch die protestantische Kirche verpflichtet sind.

10€ gründliche Beschäftigung mıiıt der ten 1CHE, auf die sich Ja auch
die Retormatoren bezogen, könnte die ökumenische Verständigung Vermut-
ıch weiterbringen insbesondere dort, die Fronten 7zwischen ömischer
Kirche und Protestantıismus verhärtet und aum überwindbar erscheinen.
Damıiıt ame zwangsläufig auch die Tradition der Orthodoxen Kirchen mıiıt
1n den 1C. W as für die Entwicklung e1inNneEs ökumenischen Bewußtseins 1n
den Kirchen und Gemeinden gewl. törderlich ware, aber auch grundsätzli-
che edeutung hätte

VOr ein1ıgen ahren veröffentlichte rieling eiıne Zwischenbilanz der
ologischen Gespräche der evangelischen und der katholischen Kirche 1n
Deutschland mıiıt den Ostkirchen der Überschrift: »Orthodox Van-
gelisch Katholisch«® und schlug darin VOIL, die bisherigen Dialoge künftig
als »'Trialog« ren, die orthodoxen Posiıtionen auch 1n das Ge
spräch 7zwischen Rom und den protestantischen Kirchen einzubeziehen.
1eser Vorschlag wurde bisher wen1g beachtet. Er könnte aber für die Sar
kuntft der Okumene VO  P entscheidender Bedeutung sSe1in

Prof. 85 olfgang Bıenert, Hahnbergstr. Y y Marburg-Cappel

Vgl Materialdienst des Kontftessionskundlichen Instiıtuts Bensheim 32 1981]
$ 94—99; ebda 6, 105—108; ebda 33 (1982) H 2, 26—32
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